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Der DGB NRW bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Mit Stellungnahmen zu den Anhörungen im HFA sowie im Unteraus-
schuss Personal hatten wir die Position des DGB und der Mitglieds-
gewerkschaften zum Entwurf des Landeshaushalts 2026 umfassend 
dargelegt, sodass wir uns in dieser Stellungnahme auf Aspekte der 
jüngsten Entwicklung beschränken.  

Die Landesregierung korrigiert mit der vorgelegten Ergänzungsvorla-
ge die Kürzungen im Haushalt für das Jahr 2025. Sie nutzt vorhande-
ne und neu entstehende Spielräume besser aus als in den Vorjahren. 
Diesen Ansatz unterstützen wir ausdrücklich. Die zu erwartenden zu-
sätzlichen Einnahmen aus der Steuerschätzung werden nach unse-
rem Dafürhalten an den richtigen Stellen verausgabt und werden den 
Menschen in Nordrhein-Westfalen unmittelbar zugutekommen.  

Aus unserer Sicht wäre darüber hinaus ein politisches Signal wichtig, 
dass die Finanzierung von Trägern, die von den nun zurückgenom-
menen Kürzungen betroffen waren, auch über einen längeren Zeit-
raum angestrebt wird. Nur so können Planungsunsicherheiten eben-
so wie prekäre Formen der Beschäftigung bei den Trägern vermieden 
werden. Das gilt für die Technologieberatungsstelle beim DGB NRW 
e. V. (TBS), die für die zukunftsorientierte und sozialverträgliche Mit-
gestaltung der Transformation unverzichtbar ist. Das gilt im sozialen 
Bereich natürlich auch für die Wohlfahrtsverbände. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass keine Entnahme aus der Substanz 
des Sondervermögens „Pensionsfonds des Landes Nordrhein-
Westfalen“ erfolgen soll, sondern ausschließlich dessen Zinserträge 
verwendet werden. Wir unterstützen zusätzliche Investitionen in 
Landesliegenschaften, um die Substanz zu erhalten und die Arbeits-
bedingungen der Bediensteten und Beschäftigten zu verbessern. 
Fraglich bleibt hier nur, ob dies in Form von Verpflichtungsermächti-
gungen erfolgen soll. 

Die Verstärkung der Ansätze für Schutzausstattung, Ausrüstungsge-
genstände und Geschäftsbedarf im Polizeikapitel des Einzelplans 03 
wird begrüßt. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass diese Aufsto-
ckungen durch die Aufhebung des Verstärkungstitels an anderer Stel-
le relativiert werden. 

Die Aufhebung von Sperrvermerken für Planstellen sowie Stellen für 
Arbeitnehmer*innen in der Justiz halten wir ebenfalls für geboten. 

Die Wiederverstärkung der Ansätze für Kultur, soziale Projekte und 
die freie Wohlfahrtspflege geht ebenfalls in die richtige Richtung. 
Dass für Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen zusätzlich 1,1 
Mio. EUR veranschlagt werden, begrüßen wir ebenfalls. 

 

 

 


